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1. Allgemeines 

1.1. Grundsätze der Ausrüstung und der Organisation 

Betriebe, welche flüssige Treib- und Brennstoffe sowie andere feuergefährliche 
Flüssigkeiten lagern, verteilen oder verarbeiten, haben sich gegen den Ausbruch 
von Bränden zu schützen und für deren Bekämpfung zweckmässig auszurüsten. 

a) Löscheinsatzplan 

 Für jede Anlage soll ein Löscheinsatzplan vorhanden sein. Dieser enthält 
detaillierte Angaben zu den folgenden Punkten: 

— Alarmierung der zuständigen Feuerwehr 

— Alarmierung und Aufgebot von weiteren Feuerwehren (inkl. Öl- und 
Chemiewehr) 

— Organigramm für den Einsatz mit Kompetenzregelung 

— Zufahrts- und Fluchtwege 

— Standorte und Inventar des vorhandenen Materials 

— Organisation des Löschmittelnachschubes 

— Ablauf von beispielhaften Löschszenarien, inklusive der Zugänglichkeiten 

 Anweisungen und Telefonnummern (eventuell Anlehnung an 
Alarmorganisation), die zur raschen und sicheren Aufnahme der 
Verbindungen notwendig sind, sollen auffällig angeschlagen werden. 

b) Betriebsvorschrift 

 Eine Betriebsvorschrift für die Löscheinrichtungen, die das Notwendige zur 
Inbetriebnahme, Überwachung und Wartung enthält, ist auszuarbeiten. Das 
Personal ist bei der Anstellung und zusätzlich periodisch darüber zu 
informieren. An geeigneten Orten, z. B. in der Löschzentrale, ist durch 
bildhafte und kurz gefasste Anweisungen die Handhabung der Einrichtungen 
in Erinnerung zu rufen. 

c) Einsatzübungen 

 Der Einsatz der bereitgestellten Mittel, deren Funktionstüchtigkeit 
sichergestellt werden muss, soll von der ständigen Belegschaft der Anlage 
analog zum Ernstfallszenario periodisch eingeübt werden. Die 
Zusammenarbeit mit den Orts- und benachbarten Betriebs-, Stützpunkt- und 
Berufsfeuerwehren ist zu organisieren. 

1.2. Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Richtlinien gelten für Lager der Produkte Kat. F1l und F2l und 
gemischte Lagerung der Kat. F1l bis F4I. Bei Lagerung von Produkten der Kat. F3I 
und F4I allein gelten die besonderen Bestimmungen über Tankkühlung, Ziff. 3. 

Bei unterirdischer Lagerung sind die Installations-, Ausrüstungs- und 
Sicherheitseinrichtungen zu beachten (siehe Kap. E Ausrüstungs- und 
Sicherheitseinrichtungen); spezielle Löscheinrichtungen sind an den Lagerbehältern 
nicht erforderlich. Bei Tankkellern für Lösungsmittel in der Industrie sind die 
Schutzmassnahmen von Fall zu Fall festzulegen. 
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1.3. Kenntlichmachung des Tankinhaltes 

Die jeweilige Belegung der Tanks mit den verschiedenen Produkten muss an 
zentraler Stelle, z. B. in der Löschzentrale oder am Hauptzugang zum Tanklager, in 
einem Belegungsschema leicht ersichtlich sein. Die Tanks sind mit gut sichtbaren 
Nummern zu versehen. 

1.4. Aufgabenstellung 

Die Massnahmen umfassen: 

a) Brandverhütung 

— Verhindern, dass ein Brand im Betrieb selbst entsteht. 

— Verhindern, dass ein Brand von aussen auf den Betrieb übergreift. 

b) Alarm 

Bei weitläufigen und/oder unübersichtlichen Betrieben sind, neben den 
Verbindungen nach aussen gemäss Ziff. 1.1, auch interne Alarm oder 
Feuermeldeeinrichtungen zu erstellen. 

c) Brandbekämpfung 

— Löschen eines im Betrieb ausgebrochenen Brandes. 

— Verhindern, dass der Brand sich ausbreiten kann. 

1.4.1. Brandverhütungsmassnahmen 

Die Brandverhütungsmassnahmen sind den Verhältnissen der einzelnen Betriebe 
anzupassen. Sie sollen in Form von Vorschriften oder in den Bedienungs-
anweisungen der Anlagen schriftlich niedergelegt sein. Das Personal ist bei der 
Anstellung und zusätzlich periodisch darüber zu informieren. 

Die Brandverhütungsvorschriften sind ausserdem mit Hinweis- oder Verbotstafeln 
anzuzeigen. 

Ausserordentliche Arbeiten in einer Tankanlage wie Entgasen, Reinigen von Tanks, 
Reparaturen usw. dürfen nur unter kompetenter technischer Leitung durchgeführt 
werden. Die technische Leitung entscheidet von Fall zu Fall, ob vor Beginn der 
Arbeiten die zuständige Feuerwehr zu orientieren ist. 

1.4.2. Detektion und Alarmierung 

In grossen und/oder unübersichtlichen Anlagen kann eine automatische 
Branddetektion bei gewissen Installationen die Früherkennung eines Brandes 
unterstützen. Ein Alarm kann durch akustische und optische Signale erfolgen. 
Freileitungen sind zur Alarmübermittlung und für Steuerungen von 
Sicherheitseinrichtungen unzulässig. Signale sind eindeutig zu verabreden und 
schriftlich niederzulegen. Es ist zulässig, sich zur Übermittlung des Telefons zu 
bedienen. 

Es soll gewährleistet werden, dass detektierte Alarme umgehend an die 
zuständigen Stellen (z. B. Betriebsleiter oder Feuermeldestelle) weitergeleitet 
werden. 

1.4.3. Brandbekämpfungsmethoden 

a) Luftabschluss (Ersticken) mit Schaum, Pulver oder inertem Gas, aber auch 
durch andere, geeignete Löschmittel sowie mechanische Einrichtungen wie 
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z.B. selbsttätige Überdruckklappen, die zur Kontrolle auch von Hand betätigt 
werden können. 

b) Kühlung (unter den Flammpunkt) durch Wasser, Wassernebel, Umwälzen 
des Tankinhaltes usw. Dabei ist bei Rohölen, schweren und mittelschweren 
Heizölen etc. auf die Gefahr eines Boilovers zu achten. 

c) Nahrungsentzug des Feuers durch Umlagern in verfügbare Auffangbehälter. 

Die Brandbekämpfungsmethoden gemäss a), b) und c) können miteinander 
kombiniert werden. 

1.5. Verkehrs- und Fluchtwege 

Auf dem Areal einer Anlage, insbesondere bei den Umschlagstellen und 
Gebindelagern, sind die für die Brandbekämpfung notwendigen Zugänge, 
Aktionsräume und die Fluchtwege freizuhalten (Schneeräumung organisieren). Es 
wird eine unmissverständliche Markierung der freizuhaltenden Flächen empfohlen; 
sie dürfen nicht mit Fahrzeugen belegt werden. 

1.6. Personalbestand 

Die Sicherheit der Anlage und die Alarmierung muss jederzeit gewährleistet sein. 
Bei entsprechender Ausrüstung kann auf anlageseitiges Personal verzichtet 
werden. Jeder Umfüllvorgang mit Produkten der Kategorie F1I oder F2I soll 
überwacht werden. 

2. Wasserbedarf 

Zum Löschen und Kühlen soll der berechnete Wasserbedarf nach Menge und 
Druck für den Einsatz der stationären Kühl- und Löscheinrichtungen und für den 
mobilen Löscheinsatz gesichert sein. 

2.1. Wassermenge und -leistung 

Die erforderliche Wassermenge kann sich aus folgenden Anteilen 
zusammensetzen: 

— stationäre Schaumlöschanlage für Tanks und Bassins 
— mobile Schaumlöscheinrichtungen 
— mobile und stationäre Berieselungs- oder Tankkühleinrichtungen 
— erforderlicher zusätzlicher Feuerwehreinsatz 

— allenfalls erforderliche Bodenabdichtung von Bassins 
 

a) Bemessungsgrundlage 

 Eine Bemessungssituation besteht aus: 

— einem Teilbassin 

— dem darin stehenden Tank mit dem grössten Bedarf 

— den zu kühlenden exponierten Tanks beim Brand des Teilbassins 

 Massgebend ist die Situation mit dem grössten Bedarf. Es ist möglich, dass 
für die Leistung, die Wassermenge und die Schaummenge verschiedene 
Situationen massgebend sind. 
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 Bei der Bemessung der Leistung der Wasserversorgung darf ein gestaffelter 
Einsatz der Löscheinrichtungen berücksichtigt werden. Massgebend ist der 
gleichzeitige Einsatz der stationären Bassinbeschäumung und die Kühlung 
exponierter Tanks, insbesondere in benachbarten Teilbassins. Zudem wird 
für den Einsatz der Feuerwehr eine Leistungsreserve von mindestens 2.5 
Kubikmeter pro Minute empfohlen. Dieser Bedarf ist anlagespezifisch mit der 
Feuerwehr festzulegen. 

 Für die Bemessung der Bassinbeschäumung ist, sofern wirksame 
Bassinunterteilungen vorhanden sind, die Fläche des Teilbassins 
massgebend, in allen anderen Fällen die Fläche des Bassins. 

  

b) Einsatzzeiten 

 Die erforderliche Wassermenge ist abhängig von der Einsatzdauer der 
einzelnen Löscheinrichtungen und der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr. 
Diese Wassermenge muss die geforderte Leistung im massgebenden 
Teilbassin mindestens für die folgenden Einsatzzeiten gewährleisten (siehe 
auch Ziff. 3.3 und 4.2): 

— Tankbeschäumung       20 Minuten 

— Tankkühlung      120 Minuten 

— Feuerwehr      120 Minuten 

— Bassinbeschäumung:  mit 3 l/(min x m2)   60 Minuten 
      mit 6 l/(min x m2)   20 Minuten 
     (Zwischenwerte interpolieren) 

 Die über diese Zeiten hinaus erforderliche Wassermenge ist im 
Einvernehmen mit den zuständigen Behörden und Fachstellen einzuplanen. 

Überschüssige Wassermengen aus den Bassins müssen entfernt werden können. 
Es ist gestattet, Wasser in den Lösch- und Kühlkreislauf zurückzuführen, wenn 
dieses soweit gereinigt wird, dass die Funktion der Installationen nicht beeinträchtigt 
wird. 

2.2. Hydranten 

Die Ausgestaltung der Hydrantenanlage ist zusammen mit den zuständigen 
Behörden und Fachstellen festzulegen. 

2.3. Löschwasserrückhaltung 

Die Rückhaltung und die typengerechte Entsorgung von Löschwasser ist in 
geeigneter Form sicherzustellen. 

3. Tankkühlung 

Tankkühlung ist auch als vorbeugende Massnahme notwendig. Bei einzelnen, 
isoliert aufgestellten Tanks für Produkte F3I und F4l, die durch die Nachbarschaft 
nicht gefährdet erscheinen, kann darauf verzichtet werden. Für die Tankkühlung 
kann ein vorhandenes Wasserverteilungsnetz herangezogen werden, sofern es sich 
nach Ansicht der zuständigen Behörden und Fachstellen als geeignet erweist. 
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3.1. Stationäre Einrichtungen 

Die Bedienungseinrichtungen stationärer Kühlwasserleitungen sind gegen 
Brandeinwirkung zu schützen und ausserhalb der Tankbassins anzuordnen. 

3.2. Mobile Einrichtungen 

Für die mobile Tankkühlung muss bei ungenügendem Hydrantennetz der 
Wasserbezug mittels mobiler Pumpen sichergestellt werden. 

3.3. Bemessung der Tankkühlung 

Die Tankkühlung erfordert mindestens 50 Liter Wasser pro Stunde und 
Quadratmeter der Mantelfläche. Für eine gleichmässige Benetzung der zu 
kühlenden Dach- und Mantelflächen ist durch eine zweckmässige Verteilung der 
Düsen zu sorgen. Die Düsenanordnung ist gegebenenfalls durch Versuche 
festzulegen (Teilung und Abstand vom Tank). 

Bewährt haben sich z. B. Dralldüsen mit relativ grossen Bohrungen bei 
entsprechend geringem Druck, da sie auf Verunreinigungen wenig empfindlich 
sind und eine allzu feine Zerstäubung vermeiden (Windeinfluss). 

4. Schaummittel und Beschäumungsleistungen 

Die in diesem Kapitel geforderten Beschäumungsleistungen (Wasserleistung) 
basieren auf der Schaumqualität und der Wirksamkeit von synthetischem 
Mehrbereichsschaum. 

4.1. Schaummittel 

4.1.1. Schaumqualität 

Die folgenden Werte gelten als Richtwerte. Sie können bei verschiedenen 
Schaumtypen leicht variieren. 

Schaummittelzumischung: 3.5 bis 5 Prozent. 

Verschäumungszahl 4 - 7 = Volumenverhältnis Flüssigkeit zum resultierenden 
Schaum (also 1 m3 Flüssigkeit = 4 - 7 m3 Schaum). 

Halbwertszeit: mindestens 15 Minuten (= Zeit für das Absinken der Schaumhöhe 
auf die Hälfte). 

4.1.2. Filmbildender Schaum 

Für filmbildende Löschschäume gelten grundsätzlich analoge Anwendungs-
bedingungen. 

Die Einsatzdauer oder die Beschäumungsleistung darf reduziert werden, wenn mit 
einem filmbildenden Löschschaum die gleiche Löschwirkung wie mit einem 
synthetischen Mehrbereichsschaum erzielt werden kann. Ebenso ist die 
Schaummittelzumischung dem verwendeten Produkt anzupassen. Der Nachweis 
der genügenden Löschwirkung ist vom Anlagebetreiber bzw. dem Hersteller zu 
erbringen. 

4.2. Beschäumungsleistung 

Grundlage für die Festsetzung der Grösse der Anlage für die Erzeugung von 
Luftschaum ist die Beschäumungsleistung. Für die Beschäumungsleistung der 



CARBURA   Richtlinien für Tankanlagen 
Schweizerische Zentralstelle für die Einfuhr flüssiger Treib- und Brennstoffe 

 

 

   F 8 

8
.9

2
 

Anlage ist der Tank beziehungsweise das Teilbassin mit dem grössten Bedarf 
massgebend. 

Auf andere Art erzeugter Löschschaum muss in der Löschwirkung den 
nachfolgenden Bedingungen für Luftschaum entsprechen. 

4.2.1. Festdachtanks 

Die minimale Beschäumungsleistung in Litern pro Minute und Quadratmeter der 
Flüssigkeitsoberfläche ist abhängig vom Tankdurchmesser und ist im folgenden 
Diagramm festgehalten. 

 

4.2.2. Tanks mit Schwimmdach oder innenliegender Schwimm-Membrane 

a) Schwimmdach 

 Bei Schwimmdachtanks ist der Ringraum zwischen dem Tankmantel und 
dem auf dem Dach angebrachten Stauring (Schaumbord) mit Schaum zu 
füllen. Für die Beschäumung ist eine Beschäumungsleistung von 15 Liter pro 
Minute und Meter des Tankumfangs vorzusehen. 

b) Tanks mit innenliegender Schwimm-Membrane 

 Ist die Schwimm-Membrane gasdicht, liegt sie vollflächig auf dem Lagergut 
auf und ist sie mit einem Stauring (Schaumbord) versehen, entsprechen die 
Anforderungen dem Absatz a). In allen andern Fällen wird die 
Beschäumungsleistung wie für Festdachtanks berechnet. 

4.2.3. Bassin und Auffangwannen 

Für die Beschäumung von Bassins und Auffangwannen soll die 
Beschäumungsleistung mindestens 3 Liter pro Minute und Quadratmeter betragen. 
Für die Bassinbeschäumung ist die Fläche nach Abzug der Tankflächen 
massgebend. 
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4.2.4. Füllstellen 

Die Beschäumungsleistung der Sprühflutanlagen bei den Füllstellen soll 10 Liter pro 
Minute und Quadratmeter betragen. 

4.3. Schaummittelbedarf und Lagerhaltung 

4.3.1. Schaummittelbedarf 

Der Schaummittelbedarf für den unmittelbaren Einsatz ist zu errechnen: 

— aus der prozentualen Zumischung des Schaummittels zum Wasser 
— aus den Beschäumungsleistungen für die massgebende Bemessungssituation 

mit Teilbassin und Tank 

4.3.2. Schaummittelreserve 

Es ist eine Gesamtreserve an Schaummittel für dieselbe Einsatzdauer wie für den 
Wasserbedarf bereitzuhalten (siehe Ziff. 2.1). Massgebend ist die 
Bemessungssituation mit dem grössten Bedarf. 

Die Aufbewahrungsart der Schaummittel und die Zufuhr-Verhältnisse zur 
Einsatzstelle müssen den kontinuierlichen Betrieb der Löscheinrichtungen bei jeder 
Witterung und zu jeder Zeit gewährleisten. 

Bei ungünstigen Nachschubverhältnissen kann ein grösserer Schaummittelvorrat 
gefordert werden. 

4.3.3. Löschmittelreserven in der Nachbarschaft 

Die in der Umgebung bei Feuerwehrstützpunkten und in nächster Nachbarschaft 
disponiblen Löschmittelreserven dürfen bei der Bemessung der eigenen Vorräte 
berücksichtigt werden. Gegenseitige Abmachungen sind zu treffen, damit die 
Reserven und Apparate inklusive Bedienungsmannschaften vor Erschöpfung der 
eigenen Hilfsmittel verfügbar sind und zum Einsatz bereitstehen. 

5. Installationen für die Beschäumung 

5.1. Beschäumungseinrichtungen 

5.1.1. Stehtanks 

Stehtanks zur Lagerung von Produkten der Kat. F1I und F2I sind mit stationären 
Beschäumungseinrichtungen auszurüsten, die bis ausserhalb des Bassins zu 
führen sind. Die dem Anschluss von Löscheinrichtungen dienenden Armaturen 
müssen gegen Hitzeeinwirkung abgeschirmt und auch bei einem Brand im Bassin 
bedienbar sein. 

Stehen im gleichen Bassin ausnahmsweise Stehtanks mit Produkten der Kat. F1I 
bis F4I, so sind sämtliche Tanks, d. h. auch die zur Lagerung der Produkte der Kat. 
F3l und F4I bestimmten, mit stationären, bis ausserhalb des Bassins führenden 
Schaumleitungen auszurüsten. 

5.1.2. Bassins 

In allen Tankgruppen, für welche stationäre Schaumzuführungen erforderlich sind, 
muss ebenfalls eine Bassinbeschäumung vorgesehen werden. Für die 
Beschäumung der Bassins sind stationäre Schaumerzeuger vorzusehen. Diese 
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sind so anzuordnen, dass jedes Teilbassin flächendeckend beschäumt werden 
kann. 

5.1.3. Auffangwannen 

Für Auffangwannen (z. B. Leitungskanäle oder bei Umfüllstellen) ist eine mobile 
oder stationäre Beschäumung vorzusehen. 

5.1.4. Pumpenhäuser und Umschlagseinrichtungen 

a) Pumpenhäuser und Umschlagseinrichtungen sind beim Betrieb gefährdet, 
weil mit dem Vorhandensein zündfähiger Gas/Luft-Gemische gerechnet 
werden muss. Die Brandbekämpfungsmassnahmen und -einrichtungen 
müssen das Löschen eines Brandes ermöglichen und eine Ausbreitung 
wirksam verhindern sowie Fluchtwege offen halten. 

b) Sprühflutanlagen 

 Füllstellen für die Produkte der Kategorien F1I und F2l sind mit 
Sprühflutanlagen auszustatten. Dem Sprühflutwasser ist ein Schaummittel 
beizumischen. Füllstellen für Produkte der Kategorie F3l sind mit 
Sprühflutanlagen auszustatten, wenn sie neben Füllstellen stehen, an denen 
Produkte der Kategorie F1I oder F2I umgeschlagen werden. Es wird 
empfohlen, die Auslösung sowohl automatisch als auch manuell zu 
ermöglichen. 

5.2. Steuerung und Einsatzzeiten 

5.2.1. Bedienung der Löscheinrichtungen 

In jeder Anlage sollen die stationären Löscheinrichtungen zu jeder Tages- oder 
Nachtzeit sofort in Betrieb genommen werden können. Der Standort der 
Steuerungsinstrumente muss jederzeit gefahrlos erreicht werden können. 
Insbesondere darf die unter Umständen einwirkende Wärmestrahlung den Zutritt 
nicht verhindern. 

5.2.2. Einsatzbereitschaft 

Die Löschinstallationen sind so zu bemessen und auch so zu gestalten, dass die 
Einsatzspanne möglichst kurz ist. Von der Inbetriebsetzung der Anlage an 
gerechnet bis zum Beginn des Einfliessens von Schaum sollten bei stationären 
Installationen als Richtwerte nicht mehr als 5 Minuten, für den Grosseinsatz mobiler 
Geräte, je nach Standort, nicht mehr als 15 Minuten vergehen. 

5.3. Leitungsnetz 

5.3.1. Rohrleitungen 

Rohrleitungen der Löschanlage sind so zu gestalten, dass sie nach Gebrauch 
einwandfrei durchgespült, leicht entleert und einfach überprüft werden können. Der 
Möglichkeit von Innenkorrosion ist Rechnung zu tragen. 

Es können an geeigneten Stellen des Rohrleitungsnetzes Anschlüsse zum 
Einspeisen von Schaum oder Schaumextrakt und Wasser aus mobilen Geräten 
angebracht werden. 
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5.3.2. Zumischsysteme 

Die Beigabe der Schaummittel zum Wasser kann durch stationäre (zentrale) oder 
mobile Zumischung erfolgen. Die Zumischung durch Fahrzeuge kann zugelassen 
werden, sofern deren Bedienung sichergestellt ist. 

5.3.3. Absperrorgane 

Absperrorgane (Verteilventile, Schieber, etc.) sind entweder in der Löschzentrale 
oder im Gelände übersichtlich und geschützt so unterzubringen, dass eine 
Beschädigung ausgeschlossen und ihre Bedienung gewährleistet ist. 

Äusserlich soll stets erkennbar sein, ob die Absperrorgane offen oder geschlossen 
sind. Die Organe sind entsprechend zu bezeichnen. 

5.3.4. Schaumzuführungsrohre für Stehtanks 

Die Anzahl stationärer Schaumzuführungsrohre bei Stehtanks errechnet sich nach 
einer regelmässigen Umfangsteilung, wobei die maximale Distanz zwischen den 
einzelnen Zuführungsrohren 25 Meter beträgt. Für Tanks mit einem Durchmesser 
unter 10 Meter genügt ein Zuführungsrohr. 

5.4. Schaumerzeugung 

Die Anzahl und Leistung der benötigten Schaumerzeuger errechnet sich aus der 
nach der Ziffer 4.2 bestimmten Beschäumungsleistung. 

5.4.1. Schaumeinführung für Stehtanks 

Die Schaumeintritts- und Leitorgane müssen am Tank so befestigt sein, dass sie 
bei einer Zerstörung des Behälterdaches nicht beschädigt werden. Ein Eindringen 
brennbarer Gase bzw. Lagerflüssigkeit aus dem Tankraum in die Schaumleitungen 
und damit eventuell über die Luftansaugöffnungen der Schaumerzeuger ins Freie 
muss durch Sicherheitsarmaturen verhindert werden. Bei Einführung des 
Schaumes mittels aufschwimmender Schläuche oder direkt durch das Lagergut 
(«Subsurface Injection») ist auf eine möglichst gleichmässige Verteilung zu achten. 

5.4.2. Schaumleitelemente in Stehtanks 

Im Tankinnern sind Schaumleitelemente vorzusehen, durch die ein freies Fallen des 
Schaumes gemindert wird. 

6. Andere Löschverfahren und -einrichtungen 

6.1. Einrichtungen an Schwimmdachtanks 

Der Ringspalt zwischen Tankmantel und Schwimmdach kann auch mit selbsttätig 
auslösenden Löscheinrichtungen geschützt werden. Das Löschmedium soll eine 
antikatalytische, rasche Wirkung aufweisen. Erwünscht ist eine gleichzeitige örtliche 
Kühlung. Das Löschmedium soll in der Anwendung nicht toxisch wirken. Es darf auf 
die Baustoffe nicht korrosiv, lösend oder quellend wirken, und das Lagergut darf 
durch das Löschmittel keine qualitative Einbusse erleiden. 

6.2. Mobile Geräte 

Mobile Brandbekämpfungsgeräte mit Schaum, Pulver, Kohlendioxyd, Wassernebel 
usw. oder Schaumhydranten mit dem notwendigen Schlauchmaterial sind 
vorzusehen, um Brände auf dem Areal eines Lagers bekämpfen zu können. Für 
den Betrieb von Schaumerzeugungsgeräten sind die nach Ziff. 4.3.2 berechneten 
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Schaummittelreserven im Einvernehmen mit den zuständigen Behörden und 
Fachstellen zu überprüfen und gegebenenfalls zu erhöhen. An strategischen Orten 
sind Handfeuerlöscher oder fahrbare Löschgeräte so aufzustellen, dass sie 
jederzeit einsatzbereit sind. 

6.3. Neue Löschverfahren 

Neue Löschverfahren können nach erbrachtem und anerkanntem 
Eignungsnachweis sinngemäss zugelassen werden. 

7. Gaspendelungs- und Benzingasrückgewinnungsanlagen 

Wird eine Gaspendelungs- und/oder Benzingasrückgewinnungsanlage erstellt, darf 
sich daraus keine erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr auf der Gesamtanlage 
ergeben. Die Gaspendelungs- bzw. die Benzingasrückgewinnungsanlage ist mit 
den notwendigen Brandschutzmassnahmen zu versehen. 
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Anhang 1: Berechnungsbeispiele 

1. Einleitung 

In den folgenden Beispielen wird die Anwendung des Teils F der Richtlinien zur 
Berechnung von Wasser- und Schaumextraktmenge sowie der Wasserleistung 
illustriert. Es werden zwei Tankanlagen beschrieben: Eine neue, grosse Tankanlage 
A und eine durchschnittliche, ältere Tankanlage B. 

Tankanlage A 

Bei der Tankanlage A gilt es speziell zu erwähnen, dass alle 25 Tanks eine 
innenliegende Schwimmembrane mit Stauring (Schaumbord) haben, die vollflächig 
und gasdicht auf dem Lagergut aufliegt. Im weiteren stehen alle Tanks in eigenen 
Teilbassins. 

Tankanlage B 

Die Tankanlage B besteht aus elf Tanks, wobei lediglich einer über eine vollflächige 
und gasdichte Schwimmembrane mit Stauring (Schaumbord) verfügt. In den 
einzelnen Teilbassins stehen ein bis vier Tanks. 

Wasser- und Schaumextraktmenge 

Für die folgenden Einsätze wird Wasser und Schaumextrakt benötigt: 

— Tankbeschäumung [Ziffer 2.1, 4.2, 4.2. 1/2, 4.3.2] 
— Bassinbeschäumung [2.1, 4.2, 4.2.3, 4.3.2] 
— Tankkühlung (nur mit Wasser) [2.1, 3.3] 

— Feuerwehr [2.1] 
 

Die Beschäumung von Füllstellen und weiteren Auffangwannen [4.2.3, 4. 2.4] fällt 
für die Berechnung nicht in Betracht. Für Ereignisse dieser Art steht in jedem Falle 
genügend Wasser und Schaumextrakt zur Verfügung. Es ist lediglich dafür zu 
sorgen, dass diese Mittel mobil oder stationär einsetzbar sind. 

Wasserleistung 

Für die Berechnung der Wasserleistung ist der gleichzeitige Einsatz ausschliesslich 
der folgenden Einrichtungen zu beachten [2.1]: 

— Bassinbeschäumung 
— Tankkühlung 

— Feuerwehr 
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2. Berechnungen für Tankanlage A 

 
Figur 1: Situationsskizze der Tankanlage A 
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2.1. Tankbeschäumung 

Allgemein 

1. Schritt:  Für Festdachtanks die Flüssigkeitsoberfläche bestimmen und für Tanks 
mit innenliegender Schwimmembrane (gasdicht, vollflächig und mit 
einem Stauring versehen) den Umfang. 

2. Schritt: Für jeden Tank die Beschäumungsleistung pro Minute [4.1.1/4.1.2] 
bestimmen. 

3. Schritt: Für jeden Tank die gesamte Wasserleistung, sowie die Wassermenge 
(Leistung mal Zeit) berechnen. Die Einsatzdauer beträgt zwanzig 
Minuten [2.1]. 

Tankanlage A 

Bei der Tankbeschäumung für die Tankanlage A gilt es zu beachten, dass die 
Tanks 6 bis 8 und 15 bis 20 nicht beschäumt werden müssen, da in den 
entsprechenden Bassins nur Produkte der Kategorie F 3I gelagert sind [5.1.1]. In 
der Tabelle 1 sind sie aufgeführt und entsprechend markiert. 

Tank- 
nummer 

Durchmesser 
[m] 

Umfang 
[m] 

Beschäumungs- 
leistung 
[l/min•m(Umfang)] 

Wasserleistung 
[l/min] 

Wassermenge 
für 20 Min. 
in m3  

1 38 119 15 1800 36 
2 38 119 15 1800 36 

3 36 113 15 1700 34 

4 23 72 15 1100 22 

5 23 72 15 1100 22 

Nur F3l; 6 32 101  
Nur F3l; 7 32 101  
Nur F3l; 8 20 63  

9 30 94 15 1400 28 

10 30 94 15 1400 28 

11 30 94 15 1400 28 

12 30 94 15 1400 28 

13 30 94 15 1400 28 

14 30 94 15 1400 28 

Nur F3l; 15 27 85  
Nur F3l; 16 27 85  
Nur F3l; 17 22 69  
Nur F3l; 18 28 88  
Nur F3l;  19 20 63  
Nur F3l; 20 28 88  

21 28 88 15 1300 26 

22 28 88 15 1300 26 

23 28 88 15 1300 26 

24 25 79 15 1200 24 

25 30 94 15 1400 28 

 

Tabelle 1: Wassermenge und Wasserleistung für jeden Tank 
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2.2. Bassinbeschäumung 

Allgemein 

1. Schritt:  Für jedes Teilbassin ist die Nettofläche (=Bruttofläche minus 
Tankflächen) zu bestimmen [4.2.3]. 

2. Schritt:  Bestimmung der Beschäumungsleistung und der entsprechenden 
Einsatzzeit [2.1]. 

3. Schritt:  Für jedes Teilbassin die gesamte Wasserleistung sowie die 
Wassermenge berechnen (Leistung mal Zeit). 

Tankanlage A 

In der Tabelle 2 sind die einzelnen Teilbassins mit ihrer Nettofläche aufgelistet. 
Zudem sind für Bassinbeschäumungsleistungen von 3 (Fall a), 5 (Fall b) und 6 
Litern pro Minute und Quadratmeter (Fall c) die Wasserleistungen pro Minute und 
die Wassermenge für die ganze Einsatzdauer aufgelistet. Für Bassins, deren Tanks 
keine Tankbeschäumung brauchen [5.1.1], ist keine Bassinbeschäumung 
notwendig [5.1.2]. 

Beschäumungsleistung] 

Fall a 
3 [l/min•m

2
] 

Fall b 
5 [1/min•m

2
] 

Fall c 
6 [l/min•m

2
] 

Leistung Wassermenge Leistung Wassermenge Leistung Wassermenge 

T
e
il
b
a
s
s
in
 

N
e
tt
o
fl
ä
c
h
e
 

[m
2
] [l/min] für 60 Min. 

in m3 
[l/min] für 30 Min. 

in m3  
[l/min] für 20 Min. 

in m3  

1 1468 4400 264 7300 220 8800 176 
2 1976 5900 356 9900 296 11900 237 

3 1261 3800 227 6300 189 7600 151 

4 637 1900 115 3200 96 3800 76 

5 913 2700 164 4600 137 5500 110 

6 1858  

7 1520  

8 563  

9 1063 3200 191 5300 159 6400 128 

10 1249 3700 225 6200 187 7500 150 

11 913 2700 164 4600 137 5500 110 

12 969 2900 174 4800 145 5800 116 

13 997 3000 179 5000 150 6000 120 

14 996 3000 179 5000 149 6000 120 

15 1108  

16 1067  

17 1064  

18 921  

19 1029  

20 984  

21 1547 4600 278 7700 232 9300 186 

22 1141 3400 205 5700 171 6800 137 

23 1127 3400 203 5600 169 6800 135 

24 1099 3300 198 5500 165 6600 132 

25 996 3000 179 5000 149 6000 120 

 

Tabelle 2: Wasserleistung pro Minute und Wassermenge für die gesamte Einsatzdauer für jedes Teilbassin 
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2.3. Tankkühlung 

Allgemein 

1. Schritt:  Berechnen des Kühlwasserbedarfes für jeden Tank [2.1, 3.3]. 

2. Schritt:  Bestimmen der exponierten Tanks, insbesondere in benachbarten 
Teilbassins [2.1]. Dabei ist zu beachten, dass ein Brand sich bis an den 
Rand des Teilbassins ausbreiten kann. 

3. Schritt:  Berechnen der gesamten Kühlwassermenge aus Schritt 1 und 2 für 
jeden Tank bzw. Teilbassin. 

Tankanlage A 

Der Bedarf für einen Tank errechnet sich aus seiner Mantelfläche. In Tabelle 3 sind 
die erforderlichen Kühlwassermengen für jeden Tank aufgelistet. 

Tanknummer Durchmesser 
[m] 

Tankhöhe 
[m] 

Mantelfläche 

[m
2
] 

Kühlwasser- 
leistung 
[l/min] 

Kühlwasser- 
menge für 120 
Min. in m3 

1 38 25.0 2985 2500 298 
2 38 25.0 2985 2500 298 

3 36 25.5 2884 2400 288 

4 23 25.5 1843 1500 184 

5 23 25.5 1843 1500 184 

6 32 25.5 2564 2100 256 

7 32 25.5 2564 2100 256 

8 20 25.5 1602 1300 160 

9 30 26.3 2479 2100 248 

10 30 26.3 2479 2100 248 

11 30 26.3 2479 2100 248 

12 30 26.3 2478 2100 248 

13 30 26.3 2478 2100 248 

14 30 26.3 2478 2100 248 

15 27 26.3 2231 1900 223 

16 27 26.3 2231 1900 223 

17 22 26.3 1818 1500 182 

18 28 26.3 2313 1900 231 

19 20 26.3 1652 1400 165 

20 28 26.3 2313 1900 231 

21 28 27.3 2401 2000 240 

22 28 27.3 2401 2000 240 

23 28 27.3 2401 2000 240 

24 25 27.3 2144 1800 214 

25 30 26.3 2478 2100 248 

 

Tabelle 3: Kühlwassermenge für jeden einzelnen Tank 

 

Im nächsten Schritt muss festgelegt werden, welche Tanks bei einem Brand 
exponiert sind. In der Tabelle 4 sind die berechneten Werte für die resultierende 
Wassermenge aufgelistet. Ob ein Tank als exponiert zu betrachten ist, kann nur aus 
der Situation (Distanz, gegenseitige Anordnung, etc.) beurteilt werden. 
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Beispielsweise wird bei einem angenommenen Brand im Teilbassin 13 Tank 
Nummer 2 auf Grund seiner Distanz nicht gekühlt. 

 

Brennender 
Tankteilbassin 

Zu kühlende Tanks Wasserleistung 
[l/min] 

Wassermenge 
für 120 Min. 
in m3 

1 2,17,19 5400 645 
2 1,3,13,15,17 10400 1239 

3 2,4,5,12,13 9700 1163 

4 3,5,6 6000 729 

5 3,4,6,11,12,13 12300 1472 

6 4,5,7,9,11 9300 1121 

7 6,8,9,11 7600 912 

8 7 2100 256 

9 6,7,10,11 8400 1008 

10 9,11 4200 496 

11 6,7,9,10,12,14 12600 1504 

12 3,5,11,13,14,25 12300 1464 

13 3,5,12,14,15,16,25 14000 1662 

14 11,12,13,21,25 10400 1231 

15 2,13,16,17,18,25 12000 1430 

16 13,15,17,18,22,23,25 13500 1612 

17 1,2,15,16,18,19,20 14000 1671 

18 15,16,17,19,20,23,24 12400 1479 

19 1,17,18,20 7800 943 

20 17,18,19,24 6600 793 

21 14,22,25 6200 736 

22 16,21,23,25 8000 951 

23 16,18,22,24 7600 909 

24 18,20,23 5800 703 

25 12,13,14,15,16,21,22 14100 1670 

 

Tabelle 4: Zu kühlende Tanks und die entsprechenden Wassermengen und Wasserleistungen 

 

2.4. Bemessungssituation 

Bis jetzt wurden Tank und Bassinbeschäumung sowie die Tankkühlung je einzeln 
betrachtet. Um den Maximalbedarf für die Tankanlage berechnen zu können, ist es 
notwendig, dass die einzelnen Bemessungssituationen [2.1] maximiert werden. In 
der Tabelle 5 wird das Vorgehen für den Zusammenzug aus den Tabellen 1, 2 und 
4 für den Fall einer Bassinbeschäumungsleistung von 5 Litern pro Quadratmeter 
und Minute beispielhaft dargestellt. In der Spalte «Total-Leistung» ist die Summe 
aus der Bassinbeschäumung und der Tankkühlung dargestellt. 
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Tankbeschäumung Bassinbeschäumung Tankkühlung Total Tank 
(Teil- 
bassin) 

Leistung 
[l/min] Menge für 

20 Min. in 
m3 

Leistung 
[l/min] 

Menge für 
30 Min. in 
m3 

Leistung 
[l/min] 

Menge für 
120 Min. 
m3 

Leistung 
[m3/min] 

Menge für 
120 Min. 
in m3 

1 1800 36 7300 219 5400 645 12.7 900 

2 1800 36 9900 297 10400 1239 20.3 1600 

3 1700 34 6300 189 9700 1163 16.0 1400 

4 1100 22 3200 96 6000 729 9.2 800 

5 1100 22 4600 138 12300 1472 16.9 1600 

 

Tabelle 5: Beispielhafter Zusammenzug der Tabellen 1, 2 und 4 für eine Bassinbeschäumungsleistung von 5 
(l/(min x m2)] (Fall b) 

 

Resultate 

In der Tabelle 6 werden die Totale der Wasserleistung und der Wassermenge für 
die drei Bassinbeschäumungsleistungen dargestellt. Aus dieser Tabelle lassen sich 
die massgebenden Bemessungssituationen herauslesen. 

Fall a 
3 [l/(min•m2)] 

Fall b 
5 [l/(min•m2)] 

Fall c 
6 [l/(min•m2)] 

Teil- 
bassin 

Leistung 
[m3/min] 

Wassermenge 
für 120 Min. 
in m3 

Leistung 
[m3/min] 

Wassermenge 
für 120 Min. 
in m3 

Leistung 
[m3/min] 

Wassermenge 
für 120 Min. 
in m3 

1 9.8 950 12.7 900 14.2 860 

2 16.3 1630 20.3 1600 22.3 1510 

3 13.5 1420 16.0 1400 17.3 1350 

4 7.9 870 9.2 800 9.8 830 

5 15.0 1660 16.9 1600 17.8 1600 

6 9.3 1120 9.3 1120 9.3 1120 

7 7.6 910 7.6 910 7.6 910 

8 2.1 260 2.1 260 2.1 260 

9 11.6 1230 13.7 1200 14.8 1160 

10 7.9 750 10.4 710 11.7 670 

11 15.3 1700 17.2 1670 18.1 1640 

12 15.2 1670 17.1 1640 18.1 1610 

13 17.0 1870 19.0 1840 20.0 1810 

14 13.4 1440 15.4 1410 16.4 1380 

15 12.0 1430 12.0 1430 12.0 1430 

16 13.5 1610 13.5 1610 13.5 1610 

17 14.0 1670 14.0 1670 14.0 1670 

18 12.4 1480 12.4 1480 12.4 1480 

19 7.8 940 7.8 940 7.8 940 

20 6.6 790 6.6 790 6.6 790 

21 10.8 1040 13.9 990 15.5 950 

22 11.4 1180 13.7 1150 14.8 1110 

23 11.0 1140 13.2 1100 14.4 1070 

24 9.1 920 11.3 890 12.4 860 

25 17.1 1880 19.1 1850 20.1 1820 

 

Tabelle 6: Wasserleistung und Wassermenge für die Bemessungssituation 
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Wie Tabelle 6 zeigt, ist für die gesamte Wassermenge in den drei Fällen a bis c das 
Teilbassin 25 massgebend. Die grösste Leistung ist im Falle a im Teilbassin 25 
erforderlich, in den beiden anderen Fällen aber im Teilbassin 2. 

Schaumextraktvorrat 

Der erforderliche Schaumextraktvorrat ergibt sich aus der Beschäumung von 
Bassin und Tank innerhalb einer Bemessungssituation. Für die Berechnung wird 
eine Schaumextraktzumischung von 4% angenommen. 

Bassinbeschäumungsleistung 

Fall a 
3 [I/min•m

2
] 

Fall b 
5 [l/min•m

2
] 

Fall c 
6 [I/min•m

2
] 

Teil-

bassin 

Tankbe-

schäu-

mung 

für 20 Min. 
in Liter 

Schaum-
menge 
für Bassin 
in Liter 

Totale 
Schaum- 
menge in 
Liter 

Schaum 
menge 
für Bassin 
in Liter 

Totale 
Schaum-
menge in 
Liter 

Schaum-
menge 
für Bassin 
in Liter 

Totale 
Schaum-
menge in 
Liter 

1 1440 10600 12000 8760 10200 7050 8500 
2 1440 14200 15600 11880 13300 9480 10900 

3 1360 9100 10500 7560 8900 6050 7400 

4 880 4600 5500 3840 4700 3060 3900 

5 880 6600 7500 5520 6400 4380 5300 

9 1120 7700 8800 6380 7500 5100 6200 

10 1120 9000 10100 7490 8600 6000 7100 

11 1120 6600 7700 5480 6600 4380 5500 

12 1120 7000 8100 5810 6900 4650 5800 

13 1120 7200 8300 5980 7100 4790 5900 

14 1120 7200 8300 5980 7100 4780 5900 

21 1040 11100 12100 9280 10300 7430 8500 

22 1040 8200 9200 6850 7900 5480 6500 

23 1040 8100 9100 6760 7800 5410 6500 

24 960 7900 8900 6590 7600 5280 6200 

25 1120 7200 8300 5980 7100_ 4780 5900 

 

Tabelle 7: Schaumextraktmengen für die Bemessungssituationen bei einer Zumischung von 4% 

 

Die Auswertung der Tabelle 7 zeigt, dass für die Fälle a bis c jeweils die 
Bemessungssituation 2 massgebend ist 

2.5. Feuerwehr 

Die Aufgabe der Feuerwehr liegt in einer optimalen Steuerung der vorhandenen 
stationären Löscheinrichtungen. Um in speziellen Situationen eingreifen zu können, 
muss für die Feuerwehr eine minimale Wassermenge zur Verfügung gestellt 
werden. Der Bedarf ist anlagenspezifisch festzulegen, soll aber mindestens 
2.5m3/min betragen [2.1]. Für die Tankanlage A ist dies genügend. Dies ergibt somit 
eine Wassermenge von zusätzlich 300 m3 während 120 Minuten. 

2.6. Zusammenstellung 

In der Tabelle 8 werden die Resultate für die Fälle a bis c zusammengestellt. Fall a 
hat eine Bassinbeschäumungsleistung von 3, Fall b von 5 und Fall c von 6 Liter pro 
Minute und Quadratmeter. 
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Leistung in 

m
3
/Minute 

Wassermenge 

in m
3
  

Schaumextrakt- 

menge in Liter 

Fall a 19.6 2'180 15'600 

Fall b 22.8 2'150 13'300 

Fall c 24.8 2'120 10'900 
 

 

Tabelle 8: Zusammenzug der Resultate der Tabellen 6 und 7 inklusive Feuerwehrbedarf 

 

Folgerung 

Tabelle 8 zeigt die Abhängigkeiten von Leistung, Wasser- und 
Schaumextraktmenge. Die Wassermenge ist im Fall a nur unwesentlich höher als 
im Fall c. Dagegen gilt es zu beachten, dass im Fall a bei einer Wasserleistung von 
knapp 20 m3 pro Minute eine Schaumextraktmenge von mehr als 15m3 bereit 
gestellt werden muss. Im Fall c ist bei einer erhöhten Leistung eine geringere 
Schaumextraktmenge zur Verfügung zu stellen. 
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3. Berechnungen für Tankanlage B 

 

 

 

Figur 2: Situationsskizze der Tankanlage B 
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3.1. Tankbeschäumung 

Bei der Tankanlage B gilt es zu beachten, dass nur Tank 8 eine gasdichte und 
vollflächig auf dem Lagergut aufliegende Schwimmembrane mit Stauring hat. In der 
Tabelle 9 sind die Wassermenge sowie die Wasserleistung für jeden Tank 
aufgeführt. 

Tank- 
nummer 

Durchmesser 
[m] 

Flüssigkeits-
oberfläche 
[m2] 

Beschäumungs-
leistung 
[l/min•m2] 

Wasser-
leistung 
[l/min] 

Wassermenge 
für 20 Min. 
in m3  

Nur F3I; 1 20 314  
Nur F3I; 2 18 254  

Nur F3I;  3 24 452  

Nur F3l;  4 20 314  

Nur F3I;  5 20 314  

Nur F3I;  6 18 254  

7 18 254 6.6 1680 34 

8 18 254 15 l/m Tankumfang 850 17 

9 16 201 6.6 1330 27 

10 12 113 6.6 750 15 

11 36 1018 9.8 9980 200 

 

Tabelle 9: Wassermenge und Wasserleistung für jeden Tank 

3.2. Bassinbeschäumung 

In der Tabelle 10 sind die einzelnen Bassins mit ihren Nettoflächen aufgelistet. 
Zudem sind für Bassinbeschäumungsleistungen von 3 (Fall a), 5 (Fall b) und 6 
Litern pro Minute und Quadratmeter (Fall c) die Wasserleistungen pro Minute und 
die Wassermenge für die ganze Einsatzdauer aufgelistet. Für Bassins, deren Tanks 
keine Tankbeschäumung brauchen [5. 1.1], ist keine Bassinbeschäumung 
notwendig [5.1.2]. 

Beschäumungsleistung Teil- 
bassin 

Netto-
fläche 
[m2] 

Fall a 
3 [1/min•m2] 

Fall b 
5 [l/min•m2] 

Fall c 
6 [I/min•m2] 

  

  
Leistung 
[l/min] 

Wassermenge 
für 60 Min. 
in m3 

Leistung 
[l/min] 

Wassermenge 
für 30 Min. 
in m3 

Leistung 
[Vmin] 

Wassermenge 
für 20 Min. 
in m3 

I 912    

II 920    

III 670    
IV 1370 4100 250 6900 210 8200 160 

V 1673 5000 300 8400 250 10000 200 

 

Tabelle 10: Wasserleistung pro Minute und Wassermenge für die gesamte Einsatzdauer für die Bassins 

  

3.3. Tankkühlung 

Die zur Kühlung für jeden einzelnen Tank nötige Wassermenge ist in Tabelle 11 
zusammengestellt. 
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Tanknummer Durchmesser 

[m] 

Tankhöhe 
[m] 

Mantelfläche 
[m2] 

Kühlwasser-
leistung 
[l/min] 

Kühlwasser-
menge für 120 
Min. in m3 

1 20 20 1257 1050 126 
2 18 20 1131 940 113 

3 24 20 1508 1260 151 

4 20 20 1257 1050 126 

5 20 20 1257 1050 126 

6 18 20 1131 940 113 

7 18 20 1131 940 113 

8 18 20 1131 940 113 

9 16 20 1005 840 101 

10 12 20 754 630 75 

11 36 20 2262 1880 226 

 

Tabelle 11: Kühlwassermenge für jeden einzelnen Tank 

 

In der folgenden Tabelle 12 sind die Tanks festgehalten, die jeweils im Brandfall als 
exponiert zu betrachten sind und die berechneten Werte für die resultierenden 
Wassermengen. 

Entsprechend der allgemeinen Anleitung unter 2.3 (Anhang 1) wird angenommen, 
dass es auch im Bassin des brennenden Tanks brennt und dass die Flammenfront 
am Bassinrand steht. Tanks, die im brennenden (Teil-)Bassin stehen, sollen nur in 
Ausnahmesituationen gekühlt werden, um nicht die Ausdehnung der Brandfläche zu 
begünstigen (vergleiche auch 3.5, Anhang 1). 

 

Brennender 
Tank (Bassin) 

Zu kühlende 
Tanks 

Wasserleistung 
[l/min] 

Wassermenge 
für 120 Min. 
in m3 

1(I) 3,4,11 4190 500 
2(I) 3,4,11 4190 500 

3(II) 1,2,5,6,7 4920 590 

4(II) 1,2,5,6,7 4920 590 

5(III) 3,4,7 3250 390 

6(III) 3,4,7 3250 390 

7(IV) 4,6,11 3870 460 

8(IV) 4,6,11 3870 460 

9(IV) 4,6,11 3870 460 

10(IV) 4,6,11 3870 460 

11(V) 2,4,7,8,9,10 5340 640 

 

Tabelle 12: Zu kühlende Tanks und die entsprechenden Wassermengen und Wasserleistungen 

  

3.4. Bemessungssituation 

Um den Maximalbedarf für die Tankanlage berechnen zu können, werden in der 
Tabelle 13 die Tabellen 9, 10 und 12 zusammengefasst zu den 
Bemessungssituationen [2.1]. 
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Tankbeschäumung Bassinbeschäumung Tankkühlung Total 
T

a
n
k 

(T
e
ilb

a
ss

in
) 

Leistung 
[l/min] 

Menge für 
20 Min. in 
m3 

Leistung 
[l/min] 

Menge für 
60 Min. in 
m3 

Leistung 
[l/min] 

Menge für 
120 Min. 
m3 

Leistung 
[m3/min] 

Menge für 
120 Min. 
in m3 

1(l)  4190 500 4.2 500 
2(l)  4190 500 4.2 500 

3(II)  4920 590 4.9 590 

4(II)  4920 590 4.9 590 

5(III)  3250 390 3.3 390 

6(III)  3250 390 3.3 390 

7(IV) 1680 34 4100 250 3870 460 8.0 740 

8(IV) 850 17 4100 250 3870 460 8.0 730 

9(IV) 1330 27 4100 250 3870 460 8.0 740 

10(IV) 750 15 4100 250 3870 460 8.0 730 

11(V) 9980 200 5000 300 5340 640 10.3 1140 

 

Tabelle 13.1:   Zusammenzug der Tabellen 9, 10 und 12 für eine Bassinbeschäumungsleistung von 3 [l/(min x m
2
)] 

(Fall a) 

 

Tankbeschäumung Bassinbeschäumung Tankkühlung Total 

T
a
n
k 

(T
e
ilb

a
ss

in
) 

Leistung 
[l/min] 

Menge für 
20 Min. in 
m3 

Leistung 
[l/min] 

Menge für 
30 Min. in 
m3  

Leistung 
[l/min] 

Menge für 
120 Min. 
m3 

Leistung 
[m3/min] 

Menge für 
120 Min. 
in m3  

1(I)  4190 500 4.2 500 

2(I)  4190 500 4.2 500 

3(11)  4920 590 4.9 590 

4(11)  4920 590 4.9 590 

5(111
) 

 3250 390 3.3 390 

6(111
) 

 3250 390 3.3 390 

7(1V) 1680 34 6900 210 3870 460 10.8 700 

8(IV) 850 17 6900 210 3870 460 10.8 690 

9(IV) 1330 27 6900 210 3870 460 10.8 700 
10(IV) 750 15 6900 210 3870 460 10.8 690 

11(V) 9980 200 8400 250 5340 640 13.7

 1

1090 

 

Tabelle 13.2:   Zusammenzug der Tabellen 9, 10 und 12 für eine Bassinbeschäumungsleistung von 5 [l/(min x m
2
)] 

(Fall b) 
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Tankbeschäumung Bassinbeschäumung Tankkühlung Total 
T

a
n
k 

(T
e
ilb

a
ss

in
) 

Leistung 
[l/min] 

Menge 
für 
20 Min. 
in m3 

Leistung 
[l/min] 

Menge 
für 
20 Min. 
in m3 

Leistung 
[l/min] 

Menge 
für 
120 Min. 
m3 

Leistung 
[m3/min] 

Menge 
für 
120 Min. 
in m3 

1(I)  4190 500 4.2 500 

2(I)  4190 500 4.2 500 

3(II)  4920 590 4.9 590 

4(II)  4920 590 4.9 590 

5(III)  3250 390 3.3 390 

6(III)  3250 390 3.3 390 

7(IV) 1680 34 8200 160 3870 460 12.1 650 

8(IV) 850 17 8200 160 3870 460 12.1 640 

9(IV) 1330 27 8200 160 3870 460 12.1 650 

10(IV) 750 15 8200 160 3870 460 12.1 640 

11(V) 9980 200 10000 200 5340 640 15.3 1040 

 

Tabelle 13.3:   Zusammenzug der Tabellen 9, 10 und 12 für eine Bassinbeschäumungsleistung von 6 [l/(min x m
2
)] 

(Fall c) 

Schaumextraktvorrat 

Der Schaumextraktvorrat ergibt sich aus der Beschäumung von Bassin und Tank 
innerhalb einer Bemessungssituation. Für die Berechnung wird eine 
Schaumextraktzumischung von 4% angenommen. 

Bassinbeschäumungsleistung 
Fall a 

3 [1/(min•m2)] 
Fall b 

5 (1/(min•m2)] 
Fall c 

6 [1/(min•m2)] 

Teil-
bassin 

Tankbe-
schäumung 
für 20 Min. 
in Liter Schaum- 

menge 
für Bassin 
in Liter 

Totale 
Schaum- 
menge in 
Liter 

Schaum- 
menge 
für Bassin 
in Liter 

Totale 
Schaum- 
menge in 
Liter 

Schaum-
menge 
für Bassin 
in Liter 

Totale 
Schaum- 
menge in 
Liter 

7(IV) 1344 10000 11300 8400 9700 6400 7700 

8(IV) 680 10000 10700 8400 9100 6400 7100 

9(IV) 1064 10000 11100 8400 9500 6400 7500 

10(lV) 600 10000 10600 8400 9000 6400 7000 

11(V) 7984 12000 20000 10000 18000 8000 16000 

 

Tabelle 14: Schaumextraktmengen für die Bemessungssituationen bei einer Zumischung von 4% 

Die Auswertung der Tabelle 14 zeigt, dass für die Fälle a bis c jeweils die 
Bemessungssituation 11 massgebend ist. 

3.5. Feuerwehr 

In der Tankanlage B gilt es bei der Bestimmung der Leistung für die Feuerwehr zu 
beachten, dass in den Bassins bis zu vier Tanks stehen. Bei der Berechnung der 
Kühlwassermenge werden Tanks, die im selben Bassin wie der brennende stehen, 
nicht berücksichtigt. Die Feuerwehr muss nun aber spezifisch eingreifen können. 
Dazu braucht sie zusätzliches Wasser. Für die Feuerwehr soll in der Tankanlage B 
eine Wasserleistung von 5 m3 zur Verfügung gestellt werden. Dies ergibt über 120 
Minuten eine Wassermenge von 600 m3. 
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3.6. Zusammenstellung 

In der Tabelle 15 werden die Resultate für die Fälle a bis c zusammengestellt. Fall a 
hat eine Bassinbeschäumungsleistung von 3, Fall b von 5 und Fall c von 6 Liter pro 
Minute und Quadratmeter. 

 
Leistung in 
m3/Minute 

Wassermenge 
in m3  

Schaumextrakt-
menge in Liter 

Fall a 15.3 1'740 20'000 

Fall b 18.7 1'690 18'000 

Fall c 20.3 1'640 16'000 

 

Tabelle 15: Zusammenzug der Resultate der Tabellen 13.1-13.3 und 14, inklusive Feuerwehrbedarf 

 

Folgerung 

Tabelle 15 zeigt, dass die benötigte Wassermenge nicht stark von der 
Bassinbeschäumungsleistung abhängt. Wiederum ist aber der Bedarf an 
Schaumextrakt bei einer geringen Bassinbeschäumungsleistung erheblich grösser 
als bei einer kleinen Beschäumungsleistung. 


